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NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
VERBANDSVERSAMMLUNG DES 

FRIEDHOFSZWECKVERBANDES HALLERNDORF-HIRSCHAID 
 

 
Sitzungsdatum: Mittwoch, 17.04.2019 
Beginn: 18:00 Uhr 
Ende 19:50 Uhr 
Ort: Sitzungssaal des Rathauses Hallerndorf 

 

 

ANWESENHEITSLISTE 

Erster Bürgermeister 

Gunselmann, Torsten    

Mitglieder 

Friedel, Carlo    
Friedel, Karl    
Kohlmann, Thomas    
Lieberth, Gerhard    
Ochs, Marianne    
Ruschig, Reinhold    

Schriftführer 

Schmitt, Christian    

 
Abwesende und entschuldigte Personen: 

Mitglieder 

Schmuck, Marianne    
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TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Genehmigung der Niederschrift vom 09.05.2018 
  

2. Beratung zur Gestaltung der Parkplatzfläche am Friedhof 
  

3. Beratung des Haushaltsplans 2019 
  

4. Beschluss der Haushaltssatzung 2019 
  

5. Beschluss des Finanzplans und dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm 
  

6. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
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Verbandsvorsitzender Torsten Gunselmann eröffnet um 18:00 Uhr die öffentliche 
Verbandsversammlung des Friedhofszweckverbandes Hallerndorf-Hirschaid, begrüßt alle 
Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit der 
Verbandsversammlung des Friedhofszweckverbandes Hallerndorf-Hirschaid fest. 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
1. Genehmigung der Niederschrift vom 09.05.2018  

 
Die Niederschrift der Sitzung vom 09.05.2018 wurde jedem Gremiumsmitglied zusammen mit der 
Sitzungsladung zu dieser Sitzung in Fotokopie zugestellt. Es werden keine Einwendungen gegen 
die Niederschrift erhoben. 
 
Beschluss: 
 
Die Niederschrift der Sitzung vom 09.05.2018 wird genehmigt 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 6  Nein 1   
 
 
2. Beratung zur Gestaltung der Parkplatzfläche am Friedhof  

 
Im Zuge der Erschließung des Baugebietes nördlich des Friedhofes, könnte sich der Zweckverband 
auch Gedanken darüber machen die Fläche im Bereich des Leichenhauses aufzufrischen und zu 
gestalten (straffierte Fläche). 
 

 
 
Die von der Gemeinde Hallerndorf für die Außenanlagen von Schule Hallerndorf und Kindergarten 
Trailsdorf beauftragte Landschaftsplanerin könnte ohne detaillierte Planungsleistungen zu erbringen 
in einer Skizze Möglichkeiten der Gestaltung aufzeigen. Angestrebt wird eine einfache und möglichst 
kostenfreie Planung. Die Einbindung eines Fachplaners hat sich immerhin auch bei der 
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Neugestaltung des Friedhofes als Vorteil herausgestellt. Viele Bürger bezeichnen die Neugestaltung 
als gelungenes Projekt.  
 
Wichtige Punkte bei einer möglichen Gestaltung sind der Standort der Abfall-Container und 
Parkplatzflächen. 
 
Beschluss: 
 
Mit der Anfrage bei der Landschaftsplanerin besteht Einverständnis. Ein Vor-Ort-Termin wird den 
Verbandsräten rechtzeitig bekanntgegeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 6  Nein 1   
 
 
3. Beratung des Haushaltsplans 2019  

 
Mit der Sitzungsladung vom 11.04.2019 wurde auch der Entwurf des Haushaltsplans 2019 an die 
Verbandsräte versandt. Der Haushaltsplan, die Berechnung der Verbandsumlage und einzelne 
Positionen wurden in der Verbandsversammlung erläutert. 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
4. Beschluss der Haushaltssatzung 2019  

 
Beschluss: 
 
Aufgrund des Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie der Art. 63 ff der Bayerischen Gemeindeordnung erlässt 
der Friedhofszweckverband folgende Haushaltssatzung 2019: 
 

§ 1 – Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
 im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf  11.700,-- € 
 und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf  0,-- € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 - Kreditaufnahme 
Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 3 - Verpflichtungsermächtigung 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 - Betriebskostenumlage, Investitionsumlage 
1. Betriebskostenumlage: Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 

zur Finanzierung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Umlagesoll) wird auf 6.400,-- € 
festgesetzt und je zur Hälfte auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 

2. Investitionsumlage: Zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes wird eine 
Investitionsumlage nicht festgesetzt 
 

§ 5 - Kassenkredit 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 10.000,-- € festgesetzt. 
 

§ 6 - Sonstige Festsetzungen 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
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§ 7 - Inkrafttreten 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 7  Nein 0   
 
 
5. Beschluss des Finanzplans und dem ihm zugrundeliegenden 

Investitionsprogramm 
 

 
Der Finanzplan ist eine Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der 
Verwaltungshaushaltes sowie des Vermögenshaushaltes von 2020 bis 2022. Das 
Haushaltsvolumen im Verwaltungshaushalt liegt wie in 2019 jeweils bei 11.700 EUR. Im 
Finanzplanungszeitraum bis 2022 sind aktuell keine Investitionen aufgenommen. Der Finanzplan ist 
in den einzelnen Jahren ausgeglichen.  
 
Beschluss: 
 
Dem Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm bis 2022 wird zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 7  Nein 0   
 
 
6. Verschiedenes, Wünsche, Anträge  

 
Neue Urnengrabfelder: Die Belegung der neuen Urnengrabfelder wurde nicht so begonnen 

wie beschlossen. Die Verbandsversammlung hatte festgelegt, dass 
jeweils 14 Grabstellen eingerichtet werden können (4-3-4-3). Nun 
werden es nur 12 Grabstellen. Man hatte festgestellt, dass bei 4 
Grabstellen auf einer Seite vor den Grabstellen zu wenig Platz für die 
Angehörigen bleibt. Mit der Belegung von 12 Urnengräbern (3-3-3-3) 
besteht von Seiten der Verbandsräte Einverständnis. Die 
Friedhofsverwaltung ist bereits informiert. 

 
Sitzungsladung: Die Sitzungsladung wird immer sehr kurzfristig zugestellt. Auch ist der 

Beginn der Sitzung um 18.00 Uhr etwas früh und könnte später sein. 
Für künftige Sitzungen soll Sitzungsbeginn um 18.30 Uhr sein. Über 
den Sitzungstermin werden die Verbandsräte rechtzeitig vorab 
informiert (z.B. per Mail) ohne dass die Tagesordnung festgelegt ist. 

 
Einzäunung: Die Einzäunung des Friedhofes wurde bereits im Jahr 2018 an eine 

Firma vergeben. Diese hat den Zaun inzwischen auch schon 
beschafft, allerdings noch nicht eingebaut. Die Zaunanlage soll 
zunächst auf der Ost-Seite des Friedhofes erstellt und nach dem Bau 
der Erschließungsstraße fertiggestellt werden. 

 
Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt Verbandsvorsitzender Torsten Gunselmann um 19:50 Uhr 
die öffentliche Verbandsversammlung des Friedhofszweckverbandes Hallerndorf-Hirschaid. 
 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
 
 
 

Torsten Gunselmann   Christian Schmitt 
Verbandsvorsitzender   Schriftführung 
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